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  Stellungnahme des 

Kreistags Rhein-Erft-

Kreis 

Stellungnahme des 

Städteregionstags 

Aachen 

Stellungnahme Fraktion 

Die Linke im Kreistag 

Oberbergischer Kreis 

Fraktionen und Gruppen 

von SPD, GRÜNEN, FDP 

und W.i.R. im Rat der 

Stadt Remscheid 

Fraktion Bündnis 90/DIE 

GRÜNEN im Kreistag 

Kreis Kleve 

§ 1 Name, Sitz und Ge-

schäftsjahr des Vereins 

  Abs. 1: Name ergän-

zen Metropolregion 

Rheinland e.V. – 

Aachen.Bonn.Düssel-

dorf.Köln 

   

§ 2 Vereinszweck  Weitergehende Insti-

tutionalisierung der 

Organisationsform hin 

zu einem Verband. 

 Festlegung konkreter 

Aufgaben, Ziele und 

Kompetenzen. 

 Abs. 3f (neu): 

Förderung des grenz-

überschreitenden 

Austauschs mit der 

Euregio-Maas-Rhein. 

 Abs. 6 (neu) 

Die Erreichung der 

Ziele des Vereins und 

der Vereinszweck sol-

len nach 2 Jahren 

evaluiert und konkre-

tisiert werden. 

 Vereinsgründung nur 

erster Schritt, Weiter-

entwicklung zu einer 

Kooperation der Ge-

bietskörperschaften. 

 Vereinszuständigkei-

ten sorgfältig diskutie-

ren. 

 Abs. 1 (Ergänzung) 

„… Wirtschaftskam-

mern und Gewerk-

schaften und Umwelt-

verbände (…) ökolo-

gischer, sozialer und 

der…“ 

 Abs. 2 (Ergänzung) 

„… Planungs- Ener-

gie-, Natur-, (…)“ 

 Abs. 3c (in Klammer 

neu): 

Grüne Infrastruktur, 

Radverkehrswege-

plan, Biotopverbund-  

und Naturparkstruktu-

ren 

Alternativ: Wegfall der 

Klammer 

 Abs.3 f (neu) 
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Einer nachhaltigen 

Regionalentwicklung 

und eines zukunftsfä-

higen Ausgleichs zwi-

schen Stadt und 

Land. 

§ 3 Mitgliedschaft und 

Beiträge 

 Keine Doppelmit-

gliedschaften. Gast-

status bis zur endgül-

tigen Klärung. 

 Daraus resultierend: 

Finanzielle Auswir-

kungen auf die übri-

gen Vollmitglieder. 

 Finanzausstattung 

muss strategische 

und operative Hand-

lungsfähigkeit sicher-

stellen. 

 Einbindung des Nah-

verkehrs Rheinland. 

  Abs. 5 d,e (neu)  

d. dem Deutschen 

Gewerkschaftsbund 

DGB, 

e. den Umweltver-

bänden BUND NRW, 

Deutsche Umwelthil-

fe, klima-allianz 

deutschland, etc. 

 Keine Doppelmit-

gliedschaften, statt-

dessen Gastmitglied-

schaft. 

 Abs. 1 g, h, i (neu) 

g. der Deutsche Ge-

werkschaftsbund, 

h. die Umweltverbän-

de, 

i. Vertretung der 

Gleichstellungsstellen 

 Abs. 2 g, h, i, (neu) 

g. der Landesbezirk 

des Deutschen Ge-

werkschaftsbundes, 

h. das Landesbüro 

der Naturschutzver-

bände 

i. die Landesvertre-

tung der Gleichstel-

lungsstellen. 

§ 4 Ende der Mitglied-

schaft 

     

§ 5 Organe des Vereins      

§ 6 Zusammensetzung 

der Mitgliederversamm-

lung 

 Vertretung der Ge-

bietskörperschaften 

nicht nur durch HVBe 

und zwei weitere Ver-

  Mitglieder entsenden 

bis zu sieben Vertre-

ter/Vertreterinnen 

 Erhöhung der Zahl 

der kommunalen Ver-

treter / Vertreterinnen.  

 Abs. 2 (neu)  

Mitglieder gemäß §3 

Abs. 1-3 entsenden 

im Regelfall drei Ver-
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treter. treter/Vertreterinnen. 

Die kreisfreien Städte, 

die Krei-

se/Städteregion und 

der LVR fünf Vertre-

ter, die die Bandbreite 

ihrer Gebietskörper-

schaft repräsentieren 

sollen. 

 Gastmitglieder gemäß 

§3 Absätze 4-5 ent-

senden im Regelfall 

einen Vertre-

ter/Vertreterin. Die 

beiden Regionalräte 

die Vorsitzenden und 

die Fraktionsvorsit-

zenden.  

§ 7 Aufgaben der Mit-

gliederversammlung 

   Abs. 2n (Ergänzung) 

(…) nach vorheriger 

Befassung durch die 

Mitgliedskörperschaf-

ten. 

 Zuständig auch für 

inhaltliche Positionie-

rungen. 

 

§ 8 Einberufung, Be-

schlussfassung und 

Verfahren der Mitglie-

derversammlung 

  Abs. 5:  

Mindestzahl der an-

wesenden Vereins-

mitglieder mindestens 

2/3. 

 Abs. 7 (Ergänzung) 

Das Protokoll ist ge-

meinsam mit der Ein-

ladung und Tages-

ordnung zur nächsten 

Sitzung den Räten 

zur Verfügung zu stel-
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len. 

§ 9 Vorstand   Abs. 3a bzw. b Er-

gänzung der „gebore-

nen“ Vorstandssmit-

glieder um einen Ver-

treter aus der Region 

Aachen: 

(…) und zwei Haupt-

verwaltungsbeam-

te/innen aus Kreisen 

des Regierungsbezirk 

Köln, entweder durch 

den Oberbürgermeis-

ter in der Gruppe der 

kreisfreien Städte o-

der den Städteregi-

onsrat in der Gruppe 

der Landräte.“ 

  Vorstandstätigkeit 

nicht nur auf HVBe 

beschränken. 

 Vorgabe dass HVBe 

Köln und Düsseldorf 

geborene Mitglieder 

sind nicht nachvoll-

ziehbar. 

 IHKen als einzige 

gesellschaftliche 

Gruppe mit vier Vor-

standsmitgliedern 

ebenfalls nicht nach-

vollziehbar. Entweder 

Vergrößerung oder 

Beschränkung nur auf 

demokratisch legiti-

mierte Mitglieder. 

 Abs. 1 (neu) 

20 Mitglieder 

 Abs. 3a (neu) 

Die kreisfreien Städte 

aus den RegBez 

Düsseldorf und Köln 

entsenden jeweils 

drei HVBe 

 Die Kreise sowie die 

Städteregion entsen-

den jeweils drei HVBe 

aus den beiden Reg-

Bez. 

 Abs. 3 e (neu) 

Der Deutsche Ge-

werkschaftsbund 

Landesbezirk NRW, 

das Landesbüro der 

Umweltverbände und 

die Vertretung der 

Gleichstellungsstellen 

entsenden jeweils ein 

Mitglied in den Vor-

stand. 

 Abs. 4 Satz 1 (Ergän-

zung) 

„Bzw. Verbänden be-

setzt.“ 
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§ 10 Aufgaben des Vor-

standes 

     

§ 11 Lenkungskreis      

§ 12 Arbeitskreise   Gewährleistung der 

Beteiligung von Ex-

pertengruppen wie 

z.B. NVR, Touristiker, 

Regionalrat etc. 

   

§ 13 Kuratorium    Abs. 1 Satz 2 (neu) 

Die Mitglieder des Ku-

ratoriums werden von 

der Mitgliederver-

sammlung benannt. 

 Abs.2 (Neufassung) 

Dem Kuratorium ge-

hören Vertreterinnen 

und Vertreter bei-

spielsweise von Bil-

dungseinrichtungen 

und Universitäten, der 

Kirchen, Gewerk-

schaften, Umweltver-

bände, Unternehmen, 

Sparkassen und Per-

sonen des öffentli-

chen Lebens an. Den 

Vorsitz des Kuratori-

ums übernimmt ein 

Mitglied des 

Vereinsvorstandes. 

  Abs. 2 Satz 1 (Ergän-

zung) 

Frauen- und Sozial-

verbände. 
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§ 14 Rechnungsprü-

fer/innen 

     

§ 15 Auflösung des Ver-

eins 

     

§ 16 Übergangsvor-

schrift  

     

§ 17 Inkrafttreten      

 


